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Presseinformation

Neuregelungen bei Kinderbetreuungskosten – Vorteile und Nachteile für Eltern

Das Bundeskabinett hat mit einem Gesetzentwurf für Wachstum und Beschäftigung auch Neuregelungen beim Abzug von Kinderbetreuungskosten für berufstätige Eltern beschlossen. Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine (NVL) erläutert, dass Eltern sowohl Vorteile als auch Nachteile zu erwarten haben. 

Während für Kinder nach dem 6. Geburtstag bis zum 14. Lebensjahr Betreuungskosten ab dem ersten Euro bis maximal 4 000 Euro pro Kind abgezogen werden können, sollen für Kinder bis zum 6. Lebensjahr nur Kosten oberhalb eines Eigenanteils von 1.000 Euro je Kind berücksichtigt werden. 

Der NVL hält diese Regelung für völlig unverständlich, weil Betreuungskosten vor allem bei jüngeren Kindern entstehen. Zudem begünstigt die Regelung Eltern, die sich eine private Betreuung leisten und hohe Betreuungskosten tragen können. Wer beispielsweise 5.000 Euro für eine Tagesmutter bezahlt, kann eine Steuerersparnis bis zu 1.772 Euro erzielen. Eltern, die ihre Kinder in Kindergärten betreuen lassen, erhalten für Beiträge bis zu 1.000 Euro gar keine Entlastung. 

Mütter oder Väter, die nicht mit dem anderen Elternteil zusammenleben, fahren mit der Neuregelung sogar schlechter als nach der bisherigen Rechtslage. Bei 1 000 Euro Betreuungskosten im Jahr können Sie bisher nach Abzug eines Eigenanteils von 774 Euro zumindest 226 Euro steuermindernd geltend machen. Nach dem Gesetzentwurf würden diese Eltern zukünftig völlig leer ausgehen. 

Der Verband fordert deshalb, auch für jüngere Kinder Betreuungskosten ab dem ersten Euro zum Abzug zuzulassen. Zur Finanzierung könnte gegebenenfalls der Höchstbetrag etwas verringert werden. 

Außerdem sollte nach Ansicht des Verbandes angestrebt werden, den Abzug von Kinderbetreuungskosten insgesamt zu vereinheitlichen. Das würde zu mehr Gerechtigkeit und echter Steuervereinfachung führen. Nach bisherigen Plänen ergibt sich folgendes:

Ein Ehepaar, bei dem ein Ehegatte sich noch in der Ausbildung befindet und der andere berufstätig ist, kann Kinderbetreuungskosten oberhalb eines Eigenanteils von 1.548 Euro abziehen. Sind beide berufstätig, gilt je nach Alter des Kindes ein Eigenanteil von 1.000 Euro oder von 0 Euro. 

Wenn Eltern dagegen gar nicht die Voraussetzungen zum Abzug von Kinderbetreuungskosten nach diesen Regelungen erfüllen, bspw. weil ein Elternteil Hausfrau oder Hausmann ist, und sie dennoch eine Tagesmutter zur Betreuung im Haushalt beschäftigen, können sie eine Steuerermäßigung bis zu 20 % der Lohnkosten erhalten. 

Weitere Informationen erhalten Arbeitnehmer in den zahlreichen örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Die Beratungsstellen der Vereine sind im örtlichen Telefonbuch oder in den Gelben Seiten unter dem Suchwort „Lohnsteuerhilfe“ zu finden. Der Verband bietet außerdem im Internet einen Suchservice an: http://www.beratungsstellensuche.de Wer keinen Internetanschluss hat, kann unter der Rufnummer 030/ 
40 63 24 49 Beratungsstellen erfragen.
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